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I. Räumlicher Geltunqsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

1/96 "Altendorfer Straße / Frohnhauser Straße (AEG 

Kanis)" umfaßt ein Ca. 10,85 ha großes Gebiet im Stadt- 

teil Westviertel und wird in etwa begrenzt: 

Im Norden 

- durch die Altendorfer Straße, 

im Osten 

- durch die westl. Grundstücksgrenze der Grundstücke 

Ostfeldstraße 5-8 und Frohnhauser Str. 20, 

im Süden 

- durch die Frohnhauser Straße, 

im Westen 

- durch die Hans-Böckler-Straße. 

Der Geltungsbereich ist im Planteil des Bebauungsplan- 

entwurfes, Maßstab 1 : 1.000, durch Signatur gem. 

PlanZVO eindeutig festgesetzt. 

* 11. Planunqsrechtliche Situation 

1. Reqionalplanerische Vorqaben 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP) von 1986 ist das Plan- 

gebiet teils als "Wohnsiedlungsbereich", teils als "Ge- 

werbe- und Industrieansiedlungsbereich" dargestellt. 

Im Entwurf des GEP's von 1996 ist der Bereich als "All- 

gemeiner Siedlungsbereich" dargestellt. 

2. Darstellunqen des Flächennutzunqsplanes (FNP) 

Der wirksame FNP stellt für das Plangebiet überwiegend 

"gewerbliche Bauflächen", für den Bereich zwischen der 

Ostfeldstraße und der ehem. "Krupp'schen Ringbahn" "ge-  



mischte Baufläche - Kerngebiete" dar. Die in Nord-Süd- 
Richtung verlaufende ehern. "Krupp'sche Ringbahn" selbst 

ist als "Fläche für Bahnanlagen" dargestellt. 

Da die nunmehr geplanten Nutzungen in wesentlichen Teil- 

bereichen im Widerspruch zu den nicht mehr weiterver- 

folgten städtebaulichen Zielsetzungen des gegenwärtig 

wirksamen Flächennutzungsplanes stehen, ist zeitgleich 

mit dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 1/96 "Altendorfer Straße / Frohnhauser Straße (AEG- 

Kanis)" eine entsprechende Änderung des FNP im Parallel- 

verfahren gem. § 8 Abs.3 BauGB notwendig. 

Die FNP-Änderung berücksichtigt die Vorgaben des GEP's 

(Entwurf 1996). 

3. Verbindliche Bauleitplanunq 

Am 30.06.1993 hat der Rat der Stadt einen allgemeinen 

Beschluß zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den 

unter Pkt. 1 dargestellten Bereich gefaßt. 

Das Bebauungsplangebiet überdeckt in Teilbereichen fol- 

gende rechtskräftige Bebauungspläne: 

- Nr. 2/93 "~riedrich-~bert-straße/ehernaliger 
Großmarkt" 

- Nr. 5/80 "Ostfeldstraße/Frohnhaucer Straße/ 
Limbecker Straße'' 

111. Städtebauliche Situation und Umweltbelanqe 

1. Städtebauliche Situation 

1.1 Geschichtliche Entwicklung 

Das Plangebiet war zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

noch weitgehend unbebaut. Einzig eine Windmühle 

stand im Zentrum des Plangebietes. 



Im Zusammenhang mit der zunehmenden Vergrößerung der 

Gußstahlfabrik der Firma Krupp wurde ab Mitte des 

19. Jahrhunderts das Gelände südlich der Altendorfer 

Straße in den Produktionsbereich einbezogen. Bereits 

1874 war das Gelände intensiv bebaut. 

Den betrieblichen Erfordernissen der Firma Krupp fol- 

gend, war das Plangebiet bis zum Ende des Zweiten 

Weltkrieges ständigen baulichen Veränderungen unter- 

worfen. Unterbrochen wurde diese Entwicklung durch 

die Demontage der Krupp-Fabriken nach Ende des zwei- 

ten Weltkrieges. 

Nach der Demontage der Fabrikanlagen blieben weite 

Teile des Areals zunächst ungenutzt, bis sich ent- 

lang der umgebenden Straßen neue Betriebe ansiedel- 

ten. Erhalten blieb die Trasse der alten Krupp'schen 

Ringbahn. 

Ein wesentlicher Teil des Plangebietes wurde an die 

Firma AEG-Kanis ,zunächst vermietet, dann verkauft, 

die auf dieser Fläche Gasturbinen und elektrische 

Großmaschinen fertigte und reparierte. 

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu si- 

chern, wurde der Betrieb ab 1988 schrittweise an den 

Rhein-Herne-Kanal verlagert. 

1.2 Gegenwärtige Nutzungen 

Bei den heute im Plangebiet befindlichen Gebäuden 

handelt es sich im wesentlichen um überalterte Indu- 

strie- und Verwaltungsgebäude, die teilweise noch 

aus der Zeit der Firma Krupp stammen. 

Mit Ausnahme der unter Denkmalschutz stehenden Gebäu- 

de kann der gesamte Gebäudebestand auf dem Grund- 



stück abgebrochen werden bzw. ist bereits abgebro- 

chen worden. 

Bei den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden han- 

delt es sich um die 1900/1901 errichtete VIII. Mecha- 

nische Werkstatt und die zwischen 1873 und 1887 er- 

richtete Geschoßdreherei an der Altendorfer Straße. 

Die VIII. Mechanische Werkstatt und das gegenüberlie- 

gende Preß- und Hammerwerk mit der beide Straßensei- 

ten verbindenden Eisenbahnbrücke sind aufgrund ihrer 

besonderen kulturhistorischen Bedeutung als Ensemble 

unter Schutz gestellt. 

Die VIII. Mechanische Werkstatt ist zwischenzeitlich 

zu einem Musical-Theater umgebaut worden. 

An das Plangebiet östlich angrenzend befindet sich 

im Eckbereich Ostfeldstraße/ Altendorfer Straße ein 

Multiplex-Kino mit 5.200 Plätzen in 16 Vorführungssä- 

len sowie das sog. Europa-Center mit rund 9.000 rn2 

Bürofläche. 

An der Frohnhauser Straße hat sich direkt an das 

Plangebiet südlich angrenzend die Firma Offset-Kai- 

ser angesiedelt, die zum Teil in übernommenen, zum 

Teil in neu errichteten Gebäuden Druckerzeugnisse 

u.a. für die Unterhaltungsindustrie fertigt. 

1.3 Äußere Verkehrserschließunq 

Das Plangebiet wird an drei Seiten von Hauptverkehrs- 

straßen tangiert: 

- im Norden von der Altendorfer Straße (L 452) 
- im Westen von der Hans-Böckler-Straße (B 224) 
- im Süden von der Frohnhauser Straße (L 64) 
und ist somit für den Individualverkehr gut erreich- 

bar. 



Durch Zählungen wurden die Verkehrsbelastungen der 

Ostfeldstraße und der Hans-Böckler-Straße mit ca. 

38.000 bzw. 41.000 Kfz/24 Std. ermittelt. Die 

Altendorfer Straße und die Frohnhauser Straße haben 

eine Verkehrsbelastung von Ca. 17.000 bzw. 21.000 

Kfz/24 Std. 

Alle umgebenden Hauptverkehrsstraßen sind weitgehend 

4-spurig. Auf der am stärksten belasteten Hans- 

Böckler-Straße ist insbesondere in den Spitzenzeiten 

eine Überlastung festzustellen. Mit den Belastungen 

sind entsprechende Lärm- und Luftimmissionen verbun- 

den. 

Das ehern. Werksgelände AEG-Kanis liegt unmittelbar 

im Einzugsbereich der Haltestellen von U-Stadtbahn 

und Straßenbahn in Tunnel sowie von Bussen arn Berli- 

ner Platz. 

Der Zugang zu den Haltestellen der U-Stadtbahn und 

Straßenbahn erfolgt über eine Souterrainebene unter 

dem Berliner Platz. 

Durch den Weiterbau der U-Stadtbahn in Richtung Nor- 

den wird auch das nördliche Stadtgebiet vom Berliner 

Platz direkt erreichbar, so daß die bereits gute An- 

bindung noch verbessert wird. 

1.5 Stadträumliche und funktionale Verflechtunqen 

Veränderungen in der Baustruktur der näheren Umge- 

bung sind bereits seit einigen Jahren sichtbar. Wei- 

tere Maßnahmen befinden sich im konkreten Planungs- 

Stadium. 



Der weitere Bereich leidet jedoch an einer mangeln- 

den räumlichen und funktionalen Verflechtung mit der 

Essener City. Die großen Verkehrsflächen der Ostfeld- 

Straße und Friedrich-Ebert-Straße sowie des Berliner 

Platzes trennen das Gebiet stark von der Innenstadt 

ab. 

Auch wenn sich bereits kerngebietstypische Nutzungen 

jenseits des heutigen Cityringes angelagert haben, 

kann noch nicht von einer befriedigenden stadt- 

räumlichen Verklammerung - auch unter fußläufigen 

Erreichbarkeitsgesichtspunkten - gesprochen werden. 

Nordöstlich schließen sich das Arbeitsamt, der Neu- 

ordnungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und nördlich 

der Bahnlinie die ~niversität/~esamthochschule Essen 

sowie der geplante Wissenschaftspark an. 

Westlich des Areals erstrecken sich die ehem. Krupp- 

Flächen, woran sich die dichtbewohnten Stadtteile 

Altendorf und Frohnhausen anschließen. 

Südlich des Areals befindet sich eine ebenfalls ge- 

werblich genutzte Fläche sowie ein innenstadtbezoge- 

nes Wohnquartier. 

In Bereich des Berliner Platzes ist eine umfangrei- 

che Neuorganisation und Reduzierung der Verkehrsflä- 

chen geplant. Verbunden damit sind neue Bauflächen 

nördlich der Fa. Karstadt sowie zwischen der alten 

Friedrich-Ebert-Straße und der Eisenbahnlinie. Hier 

sollen etwa 500 - 700 neue Wohnungen, Flächen für 

Büronutzungen und Dienstleistungen sowie Einzelhan- 

delsflächen geschaffen werden. Stadtgestalterische 

Zielsetzung für die Neufassung der Raumkanten ent- 

lang des zu verlegenden Innenstadtringes ist hierbei 

die Schaffung einer klaren Innenstadtkontur. 



2. Umweltsltuation 

2.1 Flora und Fauna 

Das gesamte Plangebiet ist bis auf einen klein- 

flächigen Gehölzbestand entlang der Hans-Böckler- 

Straße sowie verschiedene kleinere Gehölzinseln, 

-reihen und Einzelbäume im Kreuzungsbereich Hans- 

Böckler-Straße / Altendorfer Straße weitestgehend 

versiegelt. Faunistische Erhebungen liegen nicht 

vor, doch sind in dem von gewerblicher Nutzung stark 

überformten und isoliert liegenden Verfahrensbereich 

nur sehr wenige störungsunempfindliche Tierarten zu 

erwarten (u.a. Insekten- und Vogelarten).. 

2.2 Klima 

Grundlage zur Beschreibung des gegenwärtigen~klimato- 

logischen Zustandes ist die Klimaanalyse der Stadt 

Essen, die der Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) in 

Auftrag der Stadt Essen in den Jahren 1981 - 1984 

erarbeitet hat sowie die Analyse des Stadtklimas und 

der Lufthygiene im 'Essener Westviertel' aus dem 

Jahr 1993. 

Aufgrund der dichten Bebauung in der Essener Innen- 

stadt ist der Planbereich als Stadtklima typisiert, 

welches durch ein stark modifiziertes Strahlungs- 

feld, eine angehobene Temperaturamplitude, starke 

Windfeldveränderungen sowie starke Luftverschmutzun- 

gen gekennzeichnet ist. Da es gem. 8 1 Abs. 5 BauGB 

Aufgabe der Bauleitplanung ist, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundla- 

gen zu schützen und zu entwickeln, trifft der Bebau- 

ungsplan Festsetzungen, die geeignet sind, die vor- 

handene klimatisch-lufthygienische Situation zu ver- 

bessern. 



2.3 Immissionen 

Lärmbelastunqen 

Das Plangebiet und der östlich direkt angrenzende 

Bereich werden von den Hauptverkehrsstraßen Altendor- 

fer Straße; Ostfeldstraße, Frohnhauser Straße sowie 

der Hans-Böckler-Straße begrenzt. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt 

eine schalltechnische Untersuchung vor, welche die 

durch den Straßenverkehr verursachten Geräuschimmis- 

sionen an der im Plangebiet liegenden, vorhandenen 

und geplanten Bebauung ermittelt und bewertet. 

Der Vergleich zwischen den Orientierungswerten des 

Beiblattes der DIN 18005 'Schallschutz im Städtebau' 

- innerhalb von SO-Gebieten tags 45 - 65 dB(A), 

nachts 35 - 65 dB(A); innerhalb von MK-Gebieten tags 
65 dB(A), nachts 55 bzw. 50 dB(A) - und den ermittel- 
ten Beurteilungspegeln verdeutlicht, daß in unter- 

schiedlichem Maße Überschreitungen der Richtwerte 

vorliegen. 

Um den Erfordernissen des Schallschutzes gerecht zu 

werden, ist es daher notwendig, Lärmschutzmaßnahmen 

im Bebauungsplan festzusetzen (vgl. Pkt. V.8). 

Von dem südlich an das Plangebiet angrenzenden Druk- 

kereibetrieb sind keine Immissionen zu erwarten, die 

über die Orientierungswerte der DIN 18005 'Schall- 

schutz im Städtebau' hinausgehen. 

Die Baugenehmigung für den Druckereibetrieb wurde 

durch Auflagen und Bindungen an die Einhaltung von 

Lärmimmissionswerten (gemessen nach Ziffer 2.4 ff 

TA-Lärm) gebunden. So wurden für das Gebiet nördlich 

der Frohnhauser Straße bzw. westlich der Ostfeldstra- 



ße die Lärmimmissionsrichtwerte bei Tage mit 65 

dB(A), bei Nacht mit 50 dB(A) festgesetzt. 

Damit sind seitens des Druckereibetriebes keine Im- 

missionen zu erwarten, die als schädliche Umweltein- 

wirkungen die festgesetzte Kerngebietsnutzung beein- 

trächtigen. 

Luftbelastunqen 

Das Bebauungsplangebiet liegt im Westviertel der 

Stadt Essen, das unter lufthygienischen Vorsorgege- 

sichtspunkten als Lastraum einzustufen ist. Trotz 

z. T. deutlicher Emissionsminderung im Bereich Haus- 

brand wurden auf den Verfahrensbereich einwirkende 

Luftbelastungen, insbesondere durch den Kfz-Verkehr, 

festgestellt. Die Emittentengruppe Industrie ist 

eher von untergeordneter Bedeutung. Verglichen mit 

den TA-Lcft-Grenzwerten liegen die Immissionsbela- 

stungen auf mittlerem Niveau. Bei der Zugrundelegung 

vorsorgeorientierter Richtwerte (z. B. MIX-Werte) 

lassen sich jedoch Überschreitungen feststellen. 

Dies ist vor allem beim Auftreten austauscharmer Wet- 

terlagen zu beobachten. Auch die erhöhte Immissions- 

gefährdung, die eingeschränkten Belüftungsverhältnis- 

se und der Mangel bzw. die ungleichmäßige Verteilung 

von Ausgleichsflächen mit Filterfunktion im Westvier- 

tel wirken sich negativ auf die Belastungssituation 

des Verfahrensbereiches aus. 

2.4 Bodenbelastungen 

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist auf dem Plange- 

biet in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand der Indu- 

strietechnik eine Vielzahl vom industriellen Produk- 

tionsstätten und Netzanlagen errichtet, erweitert, 

erneuert und abgebrochen worden. 



Nach den Darstellungen des Katasters über Altstandor- 

te und Altablagerungen der Stadt Essen (Stand Juli 

1991) befinden sich im Plangebiet zwei Altlasten- 

standorte mit den Ordnungsnummern 04/3.12 "ehem. Guß- 

stahlfabrik Friedr.-Krupp-Stahlwerk I1 " und 04/3.13 

"ehem. Gußstahlfabrik Friedr. Krupp-Kurbelwellenan- 

stalt". Ausgehend hiervon ist von der Stadt Essen 

eine gutachterliche Gefährdungsabschätzung in Auf- 

trag gegeben worden, die die Fläche im Hinblick auf 

die Emissionspfade Wasser, Boden und Luft untersucht 

hat. 

Die Ergebnisse der von Dr. Tillmanns und Partner 

GmbH aus Bergheim-Ahe durchgeführten Untersuchungen 

lassen sich wie folgt zusammenzufassen: 

In den in der Regel von antropogenen Auffüllungen 

gebildeten oberflächennahen Bodenschichten des ehem. 

AEG-Kanis-Geländes wurden Verunreinigungen durch po- 

lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und 

Schwermetalle (vor allem Chrom und Mangan) nachgewie- 

sen. Aufgrund der hohen Persistenz der PAK und der 

bei den vorliegenden alkalischen Bodenverhältnissen 

geringen Löslichkeit der Schwermetalle zeigen die 

standortrelevanten Schadstoffe eine sehr geringe Mo- 

bilität. 

Im östlichen Verfahrensbereich sind teilweise deutli- 

che Bodenluftbelastungen mit Chlorkohlenwasserstof- 

fen (CKW) nachgewiesen worden. 

Zwischenzeitlich wurde bereits durch eine Bodenluft- 

absaugung und -reinigung eine Sanierung vorgenommen. 

Ein akutes Gefährdungspotential für die Schutzgüter 

Mensch und Grundwasser ist durch die im Boden nachge- 

wiesene PAK- und Schwermetallverunreinigungen nicht 

gegeben. 



Aufgrund der lokal deutlich erhöhten Schadstoffgehal- 

te und der nur teilweise nutzungsbezogenen Vertei- 

lung der Verunreinigungen auf dem gesamten AEG-Kanis- 

Gelände liegt jedoch ein latentes Gefährdungspotenti- 

al vor. 

Weil Bodenbelastungen bereits unterhalb der Gefahren- 

schwelle des allgemeinen Ordnungsrechts in der Bau- 

leitplanung i.S. eines vorbeugenden Umweltschutzes 

zu berücksichtigen sind, muß der gesamte Verfahrens- 

bereich des Bebauungsplanes gem. der im Auftrage des 

Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr des 

Landes NRW vom Institut für Landes- und Stadtentwick- 

lungsforschung des Landes NRW herausgegebenen Bau- 

steine für die Planungspraxis in NRW als "Fläche, 

deren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet ist" gekennzeichnet werden (vgl. Pkt. VI.l). 

Diese Kennzeichnungspflicht bedeutet nicht, daß in 

dem gesamten Plangebiet flächendeckend grundsätzlich 

umfangreiche Bodensanierungs-/Sicherungsmaßnahmen 

vor Realisierung einer Nachfolgenutzung notwendig 

sind. 

2.5 Bergbaulich-geotechnische Situation 

Die Einwirkungen des unter dem Plangebiet umgegange- 

nen tiefen Bergbaus sind nach der Einstellung der 

Abbauhandlungen Mitte dieses Jahrhunderts abgeklun- 

gen, so daß Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen ge- 

gen Nachwirkungen des tiefen Bergbaus auf die Gelän- 

deoberfläche nicht notwendig sind. 

Lediglich in einer südwestlichen Teilfläche des Plan- 

gebietes ist aufgrund einer fehlenden bzw. nicht aus- 

reichenden Tagessicherheitsfeste im Zusammenhang mit 

Abbautätigkeiten eine Setzungs-/Senkungsgefährdung 

für die Geländeoberfläche nicht auszuschließen. 



Gleichfalls ist nicht auszuschließen, daß in dem Plange- 

biet auch oberflächennaher Abbau (sogenannter "wilder 

Bergbau") umgegangen ist. 

Es wird daher empfohlen, bei der Planung und Durchfüh- 

rung baulicher Maßnahmen im Plangebiet die bergbaulich- 

geotechnische Situation zu überprüfen und ggf. geeigne- 

te Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung 

einer Senkungs-/Setzungsgefährdung durch Nachverdich- 

tung bei Aufbringung von Lasten in Gründungsbereichen 

durchzuführen. 

Der Bebauungsplan enthält hierzu eine Kennzeichnung 

(vgl. Pkt. VI.l). 

Zwischenzeitlich ist von der DMT-Gesellschaft für For- 

schung und Prüfung mbH im Auftrag des Grundstückseigen- 

tümers ein Gutachten erstellt worden, das zu dem Ergeb- 

nis kommt, daß Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen ge- 

'gen Nachwirkungen "tagesnaher" bergbaulicher Aktivitä- 

ten für das Gelände nicht notwendig sind. Auch sind kei- 

ne Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen gegen Nachwirkun- 

gen des "senkungsfähigen Bergbaus" (tiefer Bergbau und 

oberflächennaher Bergbau) notwendig. 

IV. Planunqsanlaß und Planunqsziele 

1. Anlaß der Planung 

Im Rahmen der geplanten städtebaulichen Neuordnung des 

Stadtbereiches "Berliner Platz/AEG-Kanis/Westviertelq' 

kommt dem zwischen der Altendorfer Straße, der Ostfeld- 

straße, der Frohnhauser Straße und der Hans-Böckler- 

Straße liegenden Gebiet "AEG-Kanis" aufgrund seiner La- 

gegunst sowie seinem hervorragenden städtebaulichen Ent- 

wicklungspotential eine Schlüsselfunktion zu. 



Nach Aufgabe des Gewerbeareals der Firma AEG-Kanis be- 

steht nunmehr die Chance, dieses Stadtquartier entspre- 

chend seiner "Begabung" zu entwickeln und die westliche 

Innenstadt strukturell zu stärken. 

Basierend auf den Ergebnissen der zu dieser Thematik 

durchgeführten Workshop- und Lenkungsgruppens i tzungen 

wurde von der Stadt Essen ein städtebaulicher Ideenwett- 

bewerb zur Neuordnung des Areals "AEG-Kanis" ausgelobt, 

der unter der Prämisse einer moderaten Innenstadterwei- 

terung neben hochwertigen gewerblichen Nutzungen einen 

innenstadtbezogenen Nutzungsmix aus Einzelhandel, HO- 

tel- und Freizeiteinrichtungen, Büros, Gewerbe und Woh- 

nen in hoher städtebaulicher Verdichtung vorsieht. 

Der mit dem 1. Preis prämierte Wettbewerbsbeitrag der 

Verfasserin Dip1.-Ing. Heike Fischer aus Brühl wurde 

entsprechend den Empfehlungen des Preisgerichtes modifi- 

ziert und dient nunmehr als Grundlage für die künftige 

städtebauliche Entwicklung des Areals "AEG-Kanis". 

Ziele und Zwecke der Planunq 

Die wesentlichen Zielsetzungen des aufzustellenden 

B-Planes sind: 

- Neuordnung des brachgefallenen Gebietes der ehem. 

Fa. AEG-Kanis und Schaffung einer Nutzungsmischung 

von Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Hotel- und Büro- 

nutzung, Freizeit und Gastronomie; 

- Einbeziehung der vorhandenen denkmalgeschützten Bau- 

substanz in die städtebauliche Grundstruktur des neu- 

en Stadtquartiers; 



- Schaffung einer klar gegliederten, robusten städte- 

baulichen Grundstruktur mit unterschiedlichen Block- 

typen; 

- Stärkung und Entwicklung des Wohnens im Bereich der 

westlichen Innenstadt zur teilweisen Deckung des be- 

stehenden Wohnungsdefizites in der Stadt Essen und 

zur Belebung der Innenstadt; 

- Ausbildung eines öffentlichen Quartierplatzes im Be- 

reich der erhaltenswerten Bausubstanz mit Grünflä- 

chen und weiteren Aufenthaltsbereichen; 

- Schaffung neuer Gewerbeflächen in zentrurnsnaher Lage 

zur Aufnahme von Dienstleistungs- und Servtcebetrie- 

ben. 

Planinhalte 

1. Art der baulichen Nutzunq 

Ziel der Planung ist es, den Bereich "Altendorfer 

Straße/Frohnhauser Straße (AEG-Kanis)" einer neuen 

Nutzung zuzuführen. 

Wegen der besonderen Nutzungscharakteristik des Be- 

bauungsplangebietes in direkter Nachbarschaft zur 

westlichen Innenstadt wird die Art der baulichen Nut- 

zung überwiegend als "Kerngebiet" (MK) gern. § 7 

BauNVO festgesetzt. 

Der Bereich der denkmalgeschützten "AEG-Kanis-Halle" 

wird wegen seiner besonderen Bedeutung und monofunk- 

tionalen Ausprägung für die kulturelle Entwicklung 

gem. § 11 BauNVO als "Sonstiges Sondergebiet "(SO)" 

mit der Zweckbestimrnung "Kulturelle Einrichtungen" 

festgesetzt. 



1.1 Kerngebiete (MK) 

Die einzelnen Baugebiete im Verfahrensbereich des 

Bebauungsplanes werden mit Ausnahme des Bereiches 

der VII.1. mechanischen Werkstatt als Kerngebiet (MK) 

gemäß § 7 BauNVO festgesetzt. 

Der im Plangebiet vorgesehene Nutzungsmix aus Einzel- 

handel, Hotel- und Büronutzungen, Wohnen, Dienstlei- 

stungen, Vergnügungsstätten, kulturellen Einrichtun- 

gen, gewerbliche Nutzungen etc. macht nicht nur we- 

gen der Art der Nutzung, sondern auch aufgrund der 

beabsichtigten hohen Verdichtung eine Ausweisung als 

Kerngebiet erforderlich. 

Da aus stadtplanerischen Gründen monofunktionalen 

Iiutzungsstrukturen entgegengewirkt und der Planungs- 

bereich auch in den Abendstunden belebt werden soll, 

ist neben den zuvor genannten tertiären Nutzungen in 

Plangebiet auch ein größerer Anteil an Wohnungen vor- 

gesehen. ~ements~rechend werden gemäß § 7 Abs. , 2 und 

4 BauNVO in verschiedenen Baugebieten Festsetzungen 

zur Sicherung der Wohnnutzung getroffen. 

- Textliche Festsetzung Nr. 6 

Im Kerngebiet MK2 sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 

BauNVO sonstige Wohnungen zulässig. 

Durch die allgemeine Zulässigkeit sonstiger Woh- 

nungen in diesem Baugebiet wird die Schaffung von 

Wohnraum irn Bereich der Planstraße A möglich. 

- Textliche Festsetzung Nr. 7 

In den Kerngebieten MK3 und MK4 sind gern. 5 7 

Abs. 2 Nr. 7 sonstige Wohnungen oberhalb des EG 

zulässig. 



Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, in den 

Obergeschossen Wohnungen unterzubringen. Die Be- 

schränkung auf die Obergeschosse erfolgt, um die 

Erdgeschoßzonen für eine gewerbliche Nutzung frei- 

zuhalten. 

- Textliche Festsetzung Nr. 8 

Im Kerngebiet MK5, MK7, MK8 wird gem. 7 Abs. 4 

Nr. 2 BauNVO festgesetzt, daß mind. 50 % der zu- 

lässigen Geschoßfläche für Wohnungen zu verwenden 

ist. 

Hierdurch wird gewährleistet, daß im Bereich des zen- 

tralen Stadtplatzes eine ausreichende Anzahl von Woh- 

nungen entstehen kann. 

Um die geplanten Nutzungen zu sichern und um negati- 

ve Auswirkungen auf das Stadtbild des neuen Quar- 

tiers zu vermeiden, werden in allen Kerngebieten 

gem. S 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 

BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen im Zusammen- 

hang mit Parkhäusern und Großgaragen sowie gern. § 1 

Abs. 6 BauNVO die nach S 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aus- 

nahmsweise zulässigen Tankstellen ausgeschlossen 

(textliche Festsetzungen Nr. 1 und 2 ) .  

Die nach S 7 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen groß- 

flächigen Einzelhandelsbetriebe im Sinne von S 11 

Abc. 3 BauNVO sind gemäß § 1 Abs.5 und 9 BauNVO in 

den Baugebieten MK1, MKZ, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9 

und MKIO nicht zulässig (textliche Festsetzung Nr. 

5). Großflächiger Einzelhandel bleibt in den Bauge- 

bieten MK3 und MK4 zulässig. Die Beschränkungen in 

der Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsbetriebe 

ist für das Plangebiet von besonderer Relevanz, da 

vermieden werden soll, übermäßig viel Verkehr in das 



neue Stadtquartier hineinzuziehen. Notwendig ist 

dies vor dem Hintergrund, hier eine ausreichende 

Wohnruhe für die Bewohner zu gewährleisten und das 

Quartier so auch als Wohnstandort zu qualifizieren. 

Die angestrebte Konzentration großflächiger Einzel- 

handelsbetriebe an der Altendorfer ~traße ergänzt 

hingegen die bestehenden städtebaulich-funktionalen 

Strukturen der Essener "Möbelstadt" mit den bereits 

bestehenden großflächigen Einzelhandelsbetrieben, 

wie 2.B. Ikea. 

Mit dem Ausschluß der nach 5 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 

allgemein zulässigen Spiel- und Automatenhallen 

(textliche Festsetzung Nr. 3) werden die Wohnnutzung 

störende und den Gebietscharakter negativ beeinflus- 

sende Nutzungen ausgeschlossen. 

Der Ausschluß der nach S 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO all- 

gemein zulässigen Betriebe mit Sexdarbietungen (z.B. 

Peep-Shows, Filmclubs) erfolgt wegen der Unverträg- 

lichkeit dieser Nutzungen mit der angestrebten Wohn- 

nutzung im Quartier (textliche Festsetzung Nr. 4). 

Die Nutzungseinschränkung dient der Erhaltung der 

einem Kerngebiet entsprechenden Nutzungsvielfalt und 

soll einem sog. 'trading-down1-Effekt des Quartiers 

hin zu einem Vergnügungsviertel vorbeugen. 

Gleichermaßen ausgeschlossen werden Bordelle/Dirnen- 

unterkünfte wegen ihrer Unverträglichkeit mit der 

geplanten Wohnnutzung. 

Da das Plangebiet für flächenintensive, innenstadt- 

orientierte ~utzungen vorgehalten werden soll, wer- 

den die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO als Teil allge- 

mein zulässiger, nicht wesentlich störender Gewerbe- 

betriebe allgemein zulässigen Lagerhäuser und Lager- 



flächen in allen Kerngebieten gemäß I 1 Abs. 5 und 9 
BauNVO ausgeschlossen. 

1.2 Sondergebiet (SO) 

Der Bereich der denkmalgeschützten VIII. mechani- 

schen Werkstatt wird wegen seiner besonderen Bedeu- 

tung für die kulturelle Nutzung gem. S 11 BauNVO als 

"sonstiges Sondergebiet" (SO) mit der Zweckbestim- 

mung "Kulturelle Einrichtungen" festgesetzt. 

Mit dieser Festsetzung wird die kulturelle Nutzung 

der VIII. Mechanischen Werkstatt gesichert und 

gleichzeitig der besondere Charakter des Gebietes 

bestätigt. 

Zulässig sind: 

- Theater und Konzerthallen 
- Anlagen für kulturelle Zwecke, 
- Gastronomische Betriebe im Zusammenhang 
mit kulturellen Einrichtungen. 

(siehe textliche Festsetzung Nr. 10) 

2. Maß der baulichen Nutzunq 

2.1 Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse gemäß 8 20 Abs. 1 BauNVO 

wird zum einen aus der bestandsprägenden Baustruk- 

tur, zum anderen aus dem Ergebnis des Wettbewerbes 

abgeleitet. 

Entlang der Hans-Böckler-Straße ergibt sich aus die- 

sen Vorgaben eine Geschossigkeit von mind. 11, max. 

IV. 

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Stadtraumpro- 

files der Planstraße A wird die Geschossigkeit mit 

zwingend IV festgesetzt. Die gleiche Festsetzung gilt 

für den südlichen Bereich des Baugebietes MK1 entlang 



der Planstraße 3. 

Im Baugebiet MKIO wird die Geschossigkeit im Block- 

randbereich mit zwingend IV, im Blockinnenbereich 

mit IV als Höchstgrenze festgesetzt. Die Kombination 

von zwingender ~eschossigkeit und einer Höchstgrenze 

sichert die Ausbildung der städtebaulich gewünschten 

Raumkanten, insbesondere zur Frohnhauser Straße und 

zur Hans-Böckler-Straße, gewährleistet jedoch auch 

eine hohe Flexibilität in der Ausnutzbarkeit des Bau- 

gebietes. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Um dem städtebaulichen Ziel einer einheitlichen HÖ- 

henentwicklung, insbesondere im Umfeld des zentralen 

Platzes, gerecht zu werden, ist für die Bebauung in 

den Baugebieten MK3 und MK4 an der Altendorfer Stra- 

ße und in den Baugebieten MK5, MK6, MK7, MK8 und MK9 

die Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 BauNVO 

durch Festsetzung der max. Wandhöhe fixiert. Als Ori- 

entierungsmaß für die maximal zulässige Höhenentwick- 

lung dienen hierbei die Wandhöhen der Halle 1 bzw. 3 

der VIII. Mechanischen Werkstatt sowie die der Ge- 

schoßdreherei an der Altendorfer Straße. Diese Außen- 

wandhöhe soll von neu entstehenden Baukörpern nicht 

überschritten werden. 

Für die VIII. Mechanische Werkstatt (SO) wird daher 

die bestehende Wandhöhe der Halle 4 als Mindestmaß, 

die der Hallen 1 U. 3 als Maximalmaß als Festsetzung 

übernommen. 

Die flankierenden Raumkanten des öffentlichen Fußwe- 

ges zwischen dem Baugebiet MK4 und dem SO-Gebiet wer- 

den im Zuge der Festsetzung einer Baulinie (vgl. 

Pkt. V.3.2), die vorhandene städtebauliche Konfigura- 

tion bestätigend, als zwingende, abstandsflächenrele- 

vante Wandhöhe (WH) festgesetzt. 



Staffelgeschosse sind bei der Ermittlung der Wandhö- 

hen nicht mitanzurechnen. 

Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB i .V.m. S 16 Abs. 5 BauNVO ist 

in den mitUgekennzeichnetem Baufeld der Baugebiete 

MK1 und MK2 sowie in den Baugebieten MK3 und MK4 

eine bauliche Nutzung im Bereich der vorhandenen und 

der geplanten U-Stadtbahn-Trasse (im Planteil gekenn- 

zeichnet) unterhalb der Geländeoberfläche ausschließ- 

lich bis max. -3,50 m, gemäß Einzeichnungen im Plan- 

teil. (HbA max. -3,50 m) zulässig. 

Bezugspunkt ist hierbei der Punkt in der Mittelachse 

der Altendorfer Straße, der der Mitte der jeweiligen 

Gebäudefront gegenüberliegt (textliche Festsetzung 

Nr. 18). 

2.3 Grundflächenzahl 

Die max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird gern. 

§ 19 BauNVO 

- für die MK-Gebiete auf 1,0, 
- für das SO-Gebiet auf 1,O 

festgesetzt. 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl in den MK-Gebie- 

ten entspricht mit 1,O den Obergrenzen gemäß § 17 

BauNVO und trägt der zentrumsnahen Lage im Stadtge- 

biet von Essen Rechnung. 

Die Festsetzung der zulässigen GRZ für das geplante 

sonstige Sondergebiet (SO) von 1,O überschreitet 

die Obergrenze gem. § 17 BauNVO um 25 %. Da das Son- 

dergebiet lediglich den Bestand und die besondere 

Nutzung der VIII. mechanischen Werkstatt fest- 

schreibt und die allgemeinen Anforderungen an gesun- 

de Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch- 

tigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermie- 

den und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt wer- 



den, ist diese Überschreitung städtebaulich vertret- 

bar. Öffentliche Belange stehen dieser Überschrei- 

tung nicht entgegen. 

2.4 Geschoßflächenzahl 

Die max. zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) wird 

gern. S 20 BauNVO 

- für die Kerngebiete MK1, MK2, MK5, MK7, MK8 und 
MKIO auf 3,O 

- für die Kerngebiete MK3, MK4, MK6 und MK9 auf 4,O 

- für das SO-Gebiet auf 4,O festgesetzt. 

Während in den erstgenannten Kerngebieten die zuläs- 

sigen Obergrenzen der BauNVO eingehalten werden, 

wird in den Kerngebieten MK 3 ,  MK4, MK6, MK9 sowie irn 

Sondergebiet die zulässige Obergrenze der BauNVO 

überschritten. 

Nach B 17 ( 2 )  BauNVO können die Obergrenzen des 5 17 

(1) BauNVO überschritten werden, wenn 

1. besondere städtebauliche Gründe dies erfordern, 

2. die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen 

sind oder durch Maßnahmen ausgeglichen werden, 

durch die sichergestellt ist, daß die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält- 

nisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkun- 

gen auf die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse 

des Verkehrs befriedigt werden und 

3. sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

Diese Bedingungen sind hier hinreichend gegeben. So 

sieht das dem Bebauungsplan zugrunde liegende Dichte- 

konzept irn nördlichen und östlichen Teil des Plange- 



bietes eine höhere Dichte als in den anderen Berei- 

chen des Plangebietes vor. 

Mit der Festsetzung höherer Dichten reagiert der Be- 

bauungsplan auf die direkt angrenzenden Nutzungen. 

Nördlich der Altendorfer Straße liegt die "Möbel- 

stadt Essen" mit großflächigen Einzelhandelsnutzun- 

gen, wie 2.B. Ikea, Möbel Kröger. Östlich der Ost- 

feldstraße beginnt der Innenstadtbereich mit Dichten 

bis zu GFZ 6,O. 

Die hier konzipierte bauliche Konzentration wird 

durch den zentralen grünen Platz und durch die allee- 

artige Ausbildung der Straßenräume im Plangebiet 

weitgehend kompensiert. 

Insgesamt werden durch die Überschreitungen die all- 

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits- 

verhältnisse nicht beeinträchtigt. Nachteilige Aus- 

wirkungen der Planung auf die Umwelt sind ebenfalls 

nicht zu erwarten. Die hier festgesetzte bauliche 

Dichte entspricht der Lage in dem Umfeld des Stadt- 

quartiers und trägt zudem dazu bei, den Außenbereich 

der Stadt vor einer weiteren Zersiedlung zu bewahren. 

Öffentliche Belange stehen der Überschreitung der 

allgemein zulässigen Obergrenze der GFZ nicht entge- 

gen. 

Anrechenbarkeit von Garagengeschossen 

In den Kerngebieten MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK7, 

MK8, MKg und MKIO ist gemäß § 21a Abc. 1 BauNVO aus- 

nahmsweise ein Garagengeschoß in sonst anders genutz- 

ten Gebäuden auf die Zahl der zulässigen Vollgeschos- 

Se nicht mit anzurechnen (textliche Festsetzung 

Nr. 9). 

Ziel dieser Festsetzung ist es, zu vermeiden, daß 

Garagengeschosse, die aufgrund der topographischen 

Situation des Geländes in den Sockelgeschossen auf- 

grund der Kriterien der BauONW zu Vollgeschossen wür- 



den, auf die Geschoßflächenzahl angerechnet werden 

müssen. 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

3.1 Bauweise 

Um die städtebauliche Struktur einer Blockrandbebau- 

ung mit ihren charakteristischen Raumkanten zu ge- 

währleisten, wird im gesamten Plangebiet geschlosse- 

ne Bauweise festgesetzt. 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Plan- 

teil durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzt. 

Um ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen im 

Bereich des Stadtplatzes auszuschließen, werden die 

platzseitigen Raumkanten hier durch Baulinien festge- 

setzt. 

Gem. § 23 Abs. 2 BauNVO gilt die Festsetzung der Bau- 

linie nicht für Nicht-Vollgeschosse (textliche Fest- 

setzung Nr. 17). 

Gleichfalls werden für die unter Denkmalschutz ste- 

hende VIII. Mechanische Werkstatt im Sinne einer 

Grundrißkontinuität Baulinien festgesetzt. 

Aufgrund der Festsetzung von Baulinien im Bereich 

zwischen dem Baugebiet MK4 und dem SO-Gebiet in Ver- 

bindung mit der Festsetzung der zwingenden abstands- 

flächenrelevanten Wandhöhe (WH) gelten die ansonsten 

anzuwendenden Abstandsflächenregelungen nach 6 

Abs. 15 der Bauordnung NW nicht (vgl. Pkt. V.2.2). 

Die sich aus den zwingenden Festsetzungen ergebenden 

geringeren Tiefen der Abstandsflächen sind hier aus 

städtebaulichen Gründen notwendig, um das städtebau- 



liche Erscheinungsbild des Ensembles um die VIII. 

Mechanische Werkstatt zu erhalten. 

Bei der zwingenden Festsetzung der abstandflächenre- 

levanten Wandhöhe (WH) sind darüber hinaus weitere 

bauliche Anlagen möglich, soweit diese keine zusätz- 

lichen Abstandsflächen auslösen. 

Negative Beeinträchtigungen der Wohn- und Arbeitsver- 

hältnisse sind nach den vorliegenden Erkenntnissen 

nicht zu erwarten. 

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sowie die 

Bedürfnisse des Verkehrs sind ebenfalls nicht anzu- 

nehmen. 

Öffentliche Belange stehen demnach diesen Festsetzun- 

gen nicht entgegen. 

4. Örtliche Bauvorschriften 

Um die städtebaulich-stadtgestalterische Qualität 

des Plangebietes, insbesondere im Hinblick auf die 

geplante wohnnutzung zu sichern, wird die Zulässig- 

keit von Werbeanlagen gem. § 9 Abc. 4 BauGB i.V.m. 

§ 86 Abs.4 BauONW eingeschränkt. 

Zur Sicherung eines formal geordneten Erscheinungs- 

bildes des Plangebietes sieht der Bebauungsplan fol- 

gende Festsetzungen vor: 

"Gem. § 86 Abs.1 und Abc. 4 BauONW i.V.m. 9 Abs. 4 

BauGB 

- sind Werbeanlagen lediglich an Gebäuden und dort 

nur unterhalb der jeweiligen Traufe zulässig; 

- sind Werbeanlagen mit bewegtem Licht unzulässig.'' 

5. Öffentliche Grünfläche 

Um das neue Stadtquartier angemessen mit Freiflächen 

und durch Grünflächen geprägte Räume zu versorgen, 

wird im östlichen Verfahrensbereich eine öffentliche 



Grünfläche, Parkanlage festgesetzt. Mit dem Ausbau 

dieses grünen Platzes soll das Ergebnis einer Mehr- 

fachbeauftragung umgesetzt werden, im Rahmen derer 

die Planung des Büros Weber/Klein/Maas aus Meerbusch 

einvernehmlich favorisiert wurde. 

Der prämierte Entwurf greift das städtebauliche Kon- 

zept der Blockbebauung durch linear angeordnete Baum- 

reihen auf. Stufen als Abgrenzung zwischen befestig- 

ter und begrünter Fläche ermöglichen eine variable 

Höhenentwicklung, so daß Eingriffe in den Untergrund 

minimiert werden können. Die Parkanlage beinhaltet 

unterschiedliche Räume, die den variierenden Nut- 

zungsansprüchen der Anwohner, Besucher und der in 

dem Viertel arbeitenden Bevölkerung gleichermaßen 

gerecht werden. Eine große Rasenfläche bietet Platz 

für ~reizeitaktivitäten; auf der befestigten Fläche 

bestehen Versammlungsmöglichkeiten für eine größere 

Anzahl von Menschen sowie Nutzungsmöglichkeiten für 

eine Außengastronomie im Zusammenhang mit der geplan- 

ten Umnutzung der VIII. Mechanischen Werkstatt und 

der Hallen 5 - 7. 

Der hohe Baumanteil wertet das Viertel auch ökolo- 

gisch auf, indem Staub- und Lärmemissionen gebunden 

werden und einer Aufwärmung entsprechend begegnet 

wird. 

6. Anpflanzunqen und Beqrünungen 

Aus stadtgestalterischer Sicht und zur allgemeinen 

ökologischen Verbesserung des Gebietes werden Fest- 

setzungen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträu- 

chern getroffen und Vorgaben für die Begrünung von 

Flachdächern und Tiefgaragen festgesetzt. 



6.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen 

Entlang der Hans-Böckler-Straße/Frohnhauser Straße 

sowie zwischen den Baufeldern des Baugebietes MKIO 

wird eine Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß S 9 

Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzt. Im Bereich der 

Planstraßen A und 3 wird die Baugrenze mit dem Ziel 

zurückgesetzt, die nicht überbaubaren Flächen ent- 

lang den Straßen als Vorgartenflächen gestalten zu 

können. Demgemäß wird hier ebenfalls ein Pflanzgebot 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 5  a BauGB festgesetzt. Folgen- 

de textliche Festsetzung (Nr. 13) soll die Bepflan- 

zung dieser Bereiche sicherstellen: "Mit Ausnahme 

der notwendigen Zuwegungen und Zufahrten zu den je- 

weiligen Baugrundstücken sind die gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 25  a BauGB festgesetzten Flächen mit Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen zu begrünen. Zusätzlich 

ist auf den nicht an die Planstraßen A und B angren- 

zenden Pflanzgebotsflächen pro angefangene 2 0 0  q m  

ein standortgerechter Laubbaum - Stammumfang in 1 m 
Höhe mindestens 0,25 m - anzupflanzen. Die Pflanzflä- 
chen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Na- 

delgehölze sind unzulässig.'' Größere, durchgängige 

Pflanzstreifen sind dabei mit einer Basisabdichtung 

unterhalb der für die Anpflanzungen notwendigen Vege- 

tationsschicht zu versehen. Diese Dichtungsschicht 

an der Pflanzbeetbasis ist durch Aufbringen einer 

Ca. 0,2 m mächtigen Schluff-schicht mit K -Werten f 
von Ca. 1 x 1 0 - ~  m/sek. auszugestalten. Zur Vermei- 

dung von Stauwässern auf dieser Schicht sind ausrei- 

chende Drainagerohre zu verlegen, die an die öffent- 

liche Kanalisation anzuschließen sind. Lediglich in 

Bereich kleinerer Grünflächen, z.B. Einzelstandorte 

von Bäumen (Pflanzscheiben) und Straßenbegleitgrün, 

kann aufgrund der nur äußerst geringen Versickerungs- 



rate auf die zuvor beschriebene Basisabdichtung ver- 

zichtet werden. Hier ist lediglich die unbelastete 

Vegetationsschicht aufzutragen. Diese Regelung ist 

Bestandteil des städtebaulichen Vertrages. 

6.2 Begrünung von Tiefgaragen 

Um die ökologische Situation des neuen Quartiers 

weiter zu verbessern, trifft der Bebauungsplan fol- 

gende textliche Festsetzung (Nr. 14): 

"Gemäß S 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB sind die nicht über- 

bauten Flächen von Tiefgaragen, soweit sie nicht für 

Erschließungszwecke oder für gemäß S 9 Abc. 2 BauONW 

bereitzustellende Kinderspielplätze benötigt werden, 

unter Gewährleistung einer durchgängigen Bodensub- 

stratauflage von mind. 0,80 m fachgerecht und voll- 

ständig zu begrünen (z.B. Struktur- und artenreich 

mit Bäumen, bodendeckenden Gehölzen, Stauden, Rasen- 

bzw. Wiesenflächen). Je angefangene 200 rnZ nicht 

überbauter Tiefgaragenfläche ist mindestens ein 

flachwurzelnder Laubbaum - Stammumfang in 1 m Höhe 

mind. 0,25 m - anzupflanzen. Nadelgehölze sind unzu- 
lässig." 

Diese Festsetzung soll die Begrünung der Blockinnen- 

bereiche sichern und so eine hohe Aufenthaltsquali- 

tät gewährleisten. 

6.3 Dachbegrünung 

Um die klimatologisch-lufthygienische Situation des 

Planbereiches zu verbessern und das anfallende Nie- 

derschlagswasser zurückzuhalten, trifft der Bebau- 

ungsplan folgende textliche Festsetzung (Nr. 16): 

"Flachdächer sind gem. S 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB voll- 

ständig mit einer extensiven Dachbegrünung (2.B. Grä- 

sern, Wildkräutern) zu versehen und so zu erhalten, 

wobei eine Bodensubstratauflage von mind. 10 cm zu 

gewährleisten ist. 



Ausgenommen hiervon sind Belichtungselemente, Dach- 

flächenbereiche mit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen (2.B. Sonnenkollektoren) sowie notwen- 

dige haustechnische Einrichtungen." 

6.4 Baumpflanzungen im öffentlichen Raum 

Zur Sicherung der Begrünung und Gestaltqualität des 

öffentlichen Stadtraumes setzt der Bebauungsplan 

fest (textliche Festsetzung Nr. 15): 

"Gemäß 9 9 Abs. 1 Nr. 2 5  a BauGB sind in den öffent- 

lichen Verkehrsflächen zweireihige, alleeartige Baum- 

pflanzungen vorzunehmen. Hierbei ist mindestens alle 

10 m ein standortgerechter Laubbaum - Stammumfang in 
1 m Höhe mindestens 0,25 m - anzupflanzen und dauer- 
haft zu erhalten." 

Die genauen Standorte der anzupflanzenden Bäume wer- 

den im Rahmen der Erschließungs- bzw. Ausführungspla- 

nung festgelegt. 

Im Einzelfall können hierbei aus bau-, verkehrs- 

und/oder sicherheitstechnischen Notwendigkeiten her- 

aus begründbare Abweichungen des 0.9. Maximalabstan- 

des notwendig werden. 

Die durch den Maximalabstand definierte Anzahl der 

anzupflanzenden Alleebäume - Begrünungsstandard - 
ist hierbei jedoch insgesamt beizubehalten. 

7. Erschließunq 

7.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Das Plangebiet wird durch zwei Vollanschlüsse an die 

Frohnhauser Straße und die Altendorfer Straße ver- 

kehrstechnisch angebunden. Zudem ist je ein Anschluß 

von der Hans-Böckler-Straße aus und von der Altendor- 

fer Straße aus als Rechts-Rechts-Anschluß vorgesehen. 



Aufgrund der Blockstruktur des städtebaulichen Kon- 

zeptes wird der Bebauungsplanbereich rasterförmig 

erschlossen. Daraus ergeben sich drei nordsüdlich 

ausgerichtete Erschließungsstraßen (Planstraßen A-C) 

und drei ostwestlich ausgerichtete Erschließungsstra- 

ßen (Planstraßen 1-3). 

Die interne Erschließung der Kerngebiete MK1-2 und 

MKIO wird durch private Erschließungsstraßen gewähr- 

leistet. 

Die öffentlichen Verkehrsflächen werden im Bereich 

des zentralen Stadtplatzes als Verkehrsflächen mit 

besonderer Zweckbestimmung, nämlich mit der Zweckbe- 

stimmung "verkehrsberuhigter Bereich" und "Fußweg", 

festgesetzt. Diese Festsetzung wird der besonderen 

Charakteristik des Platzbereiches, der sowohl Ver- 

kehrs- als auch Aufenthaltsfunktionen erfüllen soll, 

gerecht. An die Ausgestaltung dieser Verkehrsfläche 

sind im Rahmen der Ausführungsplanung daher besonde- 

re Anforderungen zu stellen. 

7.2 Geh- und Leitungsrechte 

Der östlich der denkmalgeschützten VIII. Mechanischen 

Werkstatt liegende Teil der ehem. Krupp'schen Ring- 

bahn sowie der Bereich südlich der Hallen 5 - 7 wird 
mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit bela- 

stet. 

Ebenso wird die östliche, südlich der Altendorfer 

Straße liegende Treppenanlage, von der Trasse der 

ehem. Krupp'schen Ringbahn zum Berliner Platz über 

ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festge- 

setzt. 



Die denkmalgeschützte Eisenbahnbrücke selbst ist 

über den Bebauungsplan 9/89 "Altendorfer Straße I 
Mittelstraße" als öffentliche Verkehrsfläche für die 

Allgemeinheit gesichert. 

Die öffentliche Zugänglichkeit des nördlichen 

Auf-/Abgangs zur 0.g. Eisenbahnbrücke ist im Bereich 

des Ikea-Grundstückes durch privatrechtliche Regelun- 

gen gesichert. 

Im Bereich des Baugebietes MK1 und MK2 sowie zwi- 

schen den Baufeldern des Baugebietes MKIO wird ein 

Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke Essen AG fest- 

gesetzt. 

7.3 Stellplätze 

Aufgrund der dichten Bebauung in den angestrebten 

heterogenen Nutzungen im Bebauungsplangebiet wird 

zur Deckung des notwendigen Stellplatzbedarfes eine 

differenzierte Lösung angestrebt. 

Für mehrere MK-Gebiete wurden durch die Festsetzun- 

gen von Flächen für Gemeinschaftsanlagen mit der 

Zweckbestimmung Tiefgarage Möglichkeiten zur Unter- 

bringung von unterirdischen Stellplätzen in den 

Blockinnenbereichen geschaffen. 

In den MK-Gebieten ohne Festsetzung einer Tiefgarage 

besteht grundsätzlich die Möglichkeit sowohl unterir- 

dische als auch oberirdische Stellplätze (auch als 

Parkhaus) innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä- 

che sowie als Nebenanlagen im Sinne von 9 14 BauNVO 

auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

unterzubringen. 

Für das SO-Gebiet mit der geplanten Musical-Nutzung 

ist die Deckung des Stellplatzbedarfes grundsätzlich 

in Form eines Parkhauses im Bebauungsplanbereich mög- 

lich. Alternativ wären für alle Nutzungen andere Mög- 

lichkeiten denkbar, den Stellplatzbedarf öffentlich- 



rechtlich (z. B. über Baulasten) auch außerhalb des 

Bebauungsplangebietes abzusichern. 

Aufgrund der Ergänzungssatzung zur Satzung der Stadt 

Essen zur Einschränkung der Gestaltung von Stell- 

platz- und Garagenanlagen vom 12.10.1993 sind 20 % 

der erforderlichen Stellplätze abzulösen. Dies gilt 

nicht für Wohnnutzungen. 

8. Immissionsbezogene Festsetzunqen 

Zum B-Plan "Altendorfer Str. /Frohnhauser Str. " wur- 
den schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. 

Dabei stellte sich heraus, daß - bedingt durch den 
Straßenverkehr auf der Altendorfer Str., der Hans- 

Böckler-Str. und der Frohnhauser Str. - Geräuschim- 
missionen auf das Plangebiet einwirken. 

Die Orientierungswerte werden in einigen Bereichen 

bis zu 41 dB(A) tags und 36 dB(A) nachts überschrit- 

ten. 

Da aktive Lärmschutzmaßnahmen städtebaulich nicht 

vertretbar sind, kann ein angemessener Schallschutz 

nur durch passive Maßnahmen innerhalb der Gebäude- 

fronten erreicht werden. In den Fällen, in denen pas- 

sive Maßnahmen einen geeigneten Weg zum Immissions- 

schutz darstellen, sollen die in der VDI 2719 genann- 

ten Innenpegel bei der Dimensionierung von Schall- 

schutzfenstern zugrunde gelegtwerden. 

Je nach Belastungsgrad wird demgemäß der Einbau von 

Schallschutzfenstern der Lärmschutzklassen 2 bis 4 

festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 12). 

Hauptsächlich sind davon die Gebäudefronten an den 

angrenzenden Hauptverkehrsstraßen Altendorfer Straße/ 

Hans-Böckler-Straße und Frohnhauser Straße betroffen. 



Aufgrund der großen Luftbelastungen im Essener West- 

viertel (siehe Pkt.III.2.3 Immissionen) wird für den 

Verfahrensbereich die Verwendung von festen und flüs- 

sigen fossilen Energieträgern, wie z.B. Steinkohle, 

Braunkohle und Mineralöl zur Erzeugung von Wärmeener- 

gie ausgeschlossen (textliche Festsetzung Nr. 11). 

9. Entwässerunq 

Die Entwässerung des Plangebietes ist durch den An- 

schluß an das vorhandene  analn netz sichergestellt. 

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswas- 

sers gemäß S 51 a LWG ist im Plangebiet aufgrund des 

hohen Versiegelungsgrades und der vorgefundenen Bo- 

denbelastungen nicht möglich. Die Einleitung der Nie- 

derschlagswässer in ein ortsnahes Gewässer kann in 

vertretbarer Entfernung zum Plangebiet nicht sicher- 

gestellt werden. Entsprechend den bodengutachterli- 

chen Empfehlungen ist eine gezielte erlaubnispflich- 

tige Versickerung des anfallenden Niederschlagswas- 

sers im Plangebiet nicht zulässig. 

Die gesamten anfallenden Abwässer werden somit durch 

entsprechende Rückhaltemaßnahmen gedrosselt, in die 

städtischen Kanäle geleitet und über die Berne der 

Emscher zugeführt. Die städtischen Kanäle sind für 

das zusätzlich eingeleitete Abwasser ausreichend di- 

mensioniert. Die weitere Behandlung und Reinigung 

des Abwassers erfolgt in der Emscherflußkläranlage 

bei Dinslaken. 



VI. Kennzeichnunqen und Hinweise 

1. Textliche Kennzeichnunqen 

1.1 Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden- 

den Stoffen belastet sind 

Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen im 

Verfahrensbereich des Bebauungsplanes sind folgende 

Anforderungen zu beachten: 

- notwendige Eingriffe in den Boden sind durch ei- 

nen unabhängigen Sachverständigen in Altlastenfra- 

gen zu begleiten, 

- Aushubmaterial ist entsprechend den abfallrechtli- 

chen Bestimmungen zu verwerten oder zu entsorgen. 

Die Entsorgung ist der Unteren Abfallwirtschafts- 

behörde nachzuweisen, 

- eine gezielte erlaubnispflichtige Versickerung 

ist nicht zulässig, 

- jegliche Nutzung des Grundwassers (auch für Klein- 

verbraucher) ist zu unterlassen. 

- Im Einzelfall können ergänzende Untersuchungen 

zur Bestimmung des Gefährdungspotentials sowie 

zur schadlosen Verwertung oder Entsorgung des Aus- 

hubmaterials erforderlich werden. 

1.2 Flächen, unter denen der Bergbau umgeht' 

Sämtliche Flächen des Verfahrensgebietes liegen im 

Einflußbereich früheren Untertagebergbaus. Gleich- 

falls ist nicht auszuschließen, daß in dem Plange- 

biet auch oberflächennaher Abbau ("wilder Bergbau") 

umgegangen ist. 



Infolgedessen wird empfohlen: 

- bei der Planung und Durchführung baulicher Maßnah- 

men die bergbaulich-geotechnische Situation zu 

überprüfen und ggf. Anpassungs- oder Sicherungs- 

maßnahmen zur Vermeidung einer Senkungs/ Setzungs- 

gefährdung aus Nachverdichtung bei Aufbringen von 

Lasten in Gründungsbereichen durchzuführen. 

- in einer im Planteil gekennzeichneten südwestli- 

chen Teilfläche des Verfahrensgebietes aufgrund 

fehlender bzw. nicht ausreichender Tagessicher- 

heitsfeste eine Setzungs-/Senkungsgefährdung be- 

sonders zu beachten. 

2. Hinweise 

2.1 Baumschutzsatzung 

Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich 

dieses Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz 

des Baumbestandes in der Stadt Essen vom 28. Septem- 

ber 1982 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 40 vom 01. 

Oktober 1982) 

2.2 Stellplatzbeschränkungssatzung 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebau- 

ungsplanes gilt die Satzung der Stadt Essen zur Ein- 

schränkung der Verpflichtung zur Erstellung von 

Stellplätzen oder Garagen sowie der Gestaltung von 

Stellplatz- und Garagenanlagen vom 12.10.1993 (Stell- 

platzbeschränkungssatzung) einschließlich Ergänzungs- 

Satzung vom 19.11.1993. 

2.3 Gutachten 

Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde 

und können beim Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

eingesehen werden: 



- "~bfährdungsabschätzung für das ehem. AEG Kanis-Ge- 

lände und das Nachbargrundstück in Essen, 

Altendorfer Straße" - Dr. Tillmanns + Partner GmbH, 

Bergheim-Ahe 

- "Schalltechnische Untersuchungen zum B-Plan 

Altendorfer Straße / Frohnhauser Straße (AEG-Kanis)" 

- Tiefbauamt der Stadt Essen 

VII. Nachrichtliche Übernahmen 

1. Denkmäler 

Im Bereich des Plangebietes ist die an der Nahtstelle 

der "Krupp-Stadt" zur Essener Innenstadt gelegene VIII. 

Mechanische Werkstatt zusammen mit der über die Alten- 

dorfer Straße hinwegführenden Eisenbahnbrücke sowie dem 

Bahndamm mit Stützmauer als Ensemble unter Denkmalschutz 

gestellt. Mit der zwische,n 1873 und 1887 errichteten 

Geschoßdreherei befindet sich ein weiteres, unter Denk- 

malschutz gestelltes Gebäude unmittelbar westlich der 

VIII. Mechanischen Werkstatt. 

Unter Teilbereichen des räumlichen Geltungsbereiches 

verläuft die planfestgestellte Trasse der U-Stadtbahn. 

Die spätere Bebauung der Trasse ist im Vorfeld mit den 

zuständigen Stellen abzustimmen. Der Trassenverlauf ist 

im Bebauungsplanentwurf nachrichtlich übernommen. 

Gleichfalls wurde in den Bebauungsplanentwurf die ge- 

plante Trasse nach Essen-Frohnhausen nachrichtlich ein- 

getragen. 



VIII. Auswirkunqen der Planunq (Umweltverträqlichkeits- 

prüfung-Vorprüfunq) 

Nach Durchführung der UVP-Vorprüfung werden Auswir- 

kungen des Vorhabens auf die Umwelt bzw. Einwirkun- 

gen der Umwelt auf das Vorhaben ermittelt und bewer- 

tet. 

1. Beeinträchtiqunq der Umwelt durch das Vorhaben 

1.1 Naturhaushalt und Landschaft 

Durch die Realisierung der Planungen im Geltungsbe- 

reich des Bebauungsplanes sind keine Auswirkungen 

auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

der Landschaft zu erwarten. 

Das Plangebiet war bisher weitestgehend versiegelt. 

Durch die Planung eines zentralen Parks und die al- 

leeartige Bepflanzung der Straßenräume mit Bäumen 

wird die ökologische Situation insgesamt verbessert. 

1.2 Lokalklima 

Gegenüber dem bisherigen Zustand sind keine weiteren 

Beeinträchtigungen des Lokalklimas durch Versiege- 

lung und Überbauung von Flächen zu erwarten. 

1.3 Gewässer und Grundwasser 

Der bisher bestehende hohe Versiegelungsgrad und die 

vorliegende Altlastensituation lassen eine Versicke- 

rung des Niederschlagswassers nicht zu. Durch die 

geplante Bebauung wird der Versiegelungsgrad zwar 

reduziert, eine Niederschlagswasserversickerung ist 

jedoch aufgrund der Altlastensituation auch weiter- 

hin nicht möglich. 



2. Beeinträchtiqunq des Vorhabens durch die Umwelt 

2.1 Bodenbelastungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich 

mehrere Bodenbelastungsverdachtsflächen. Wie bereits 

unter Pkt. "Bodenbelastungen" dargestellt, kann eine 

Gefährdung durch umweltbelastende Stoffe im Boden 

nicht ausgeschlossen werden. 

Diese Stoffe können während sämtlicher Erdarbeiten 

innerhalb der antropogenen Auffüllungen vorgefunden 

werden und bedingen dann eine gesonderte Behandlung. 

Art und Umfang der notwendigen Bodenbehandlungen sind 

durch den zur Begleitung der Erdarbeiten vorgeschrie- 

benen unabhängigen Sachverständigen in Altlastenfra- 

gen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden 

festzulegen und zu überwachen. 

2.2 Lärm 

Durch den Straßenverkehr ist eine Lärmeinwirkung auf 

das Plangebiet gegeben. Ein Lärmgutachten wurde hier- 

zu erstellt und entsprechende Schutzmaßnahmen getrof- 

fen. 

3. Vermeidunq, Verminderunq und Ausqleich von 

Beeinträchtiqunqen 

Der vorliegende Bebauungsplan stellt insgesamt eine 

auch aus ökologischer Sicht vertretbare Lösung dar. 

Insbesondere durch die zentrale Parkanlage wird der 

Anteil der Grünflächen gegenüber dem vorherigen indu- 

striell geprägten Zustand verbessert. Festsetzungen 

zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie zur Tiefgaragenbegrünung werten 

die ökologische Qualität des Standortes weiter auf. 



IX. Zahlenwerte 

1. Flächenqrößen 

Gesamtverfahrensgebiet ca. 10,85 ha 

a) Kerngebiete ca. 7,02 ha 

b) sonstiges Sondergebiet ca. 0,72 ha 

C) öffentliche Verkehrsflächen Ca. 2,06 ha 

d) öffentliche Grünfläche ca. 1,05 ha 

2. Nutzunqswerte 

Kerngebiete (MK1-2, MK 5 , 7 , 8 r  MKlO) 

Grundflächenzahl 1,o . 

Geschoßflächenzahl 3,O 

Kerngebiete (MK3-4, MK6, MK9) 

Grundflächenzahl 1,o 

Geschoßflächenzahl 4 , 0 

Sonstiges Sondergebiet (SO) 

Grundflächenzahl 

Geschoßflächenzahl 

Aufhebunq rechtsverbindlicher Bebauunqspläne 

Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungspla- 

nes gelten die ihm entgegenstehenden, früher getrof- 

fenen Festsetzungen als aufgehoben. 



Insbesondere treten außer Kraft die Festsetzungen der 

Bebauungspläne 

- Nr. 2 / 9 3  "Friedrich-Ebert-Straße/ehemaliger Groß- 

markt" 

- Nr. 5 / 8 0  "Ostfeldstraße/Frohnhauser Straße/Limbecker 

Straße" 

soweit sie den Geltungsbereich des vorliegenden Bebau- 

ungsplanes betreffen. 

XI. Öffentlich-rechtlich zu sichernde Reqelunqen 

Städtebaulicher Vertraq 

Die erstmalige Herstellung und unentgeltliche Abtretung 

nach Fertigstellung der neuen Erschließungsanlagen gern. 

§ 127 BauGB (öffentliche Verkehrs- und Parkflächen) an 

die Stadt Essen wurde im Rahmen eines Kaufvertrages zwi- 

schen der EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesel1- 

schaftmbH, handelnd für die Stadt Essen, und der LEG - 
Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH 

am 01.07.1994 in Form eines Verpflichtungsvertrages ver- 

einbart. 

Danach verpflichtet sich die LEG: 

1. die Freilegung, Baureifmachung und Altlastenbehand-lung 

für das Kaufgrundstück durchzuführen, 

2. die Planung und erstmalige Herstellung der Erschlie- 

ßungsanlagen nach Rechtsverbindlichkeit des noch aufzu- 

stellenden Bebauungsplanes, ggf. anderen Planungsrech- 

tes, auf der Grundlage der "Bestimmungen zur Durch.füh- 

rung der Erschließung" vorzunehmen, 



3 .  nach Fertigstellung der Erschließungsanlage die öf- 

fentlichen Verkehrs-, Grün-Freiflächen inkl. der darauf 

befindlichen baulichen Anlagen nach näherer Bestimmung 

durch die Stadt Essen an die Stadt Essen rückzuübertra- 

gen; ein Entgelt hierfür wird von der Stadt Essen nicht 

gezahlt, da es sich um einen Teil der von der LEG zu 

erbringenden Gegenleistung für die Übertragung des 

~aufgrundstukkes handelt, 

4. den Umbau der Verkehrsflächen im Bereich des Berliner 

Platzes, soweit dieser Voraussetzung für die Herstel- 

lung der Treppenanlage in das Musical-Theater ist, So- 

wie ggf. eine von ihr gewünschte Verbreiterung der Vor- 

fläche vor der nördl. Längsseite der ehern. VIII. Mecha- 

nischen Werkstatt inkl. Leitungsumlegungen nach den Vor- 

gaben der stadt Essen - Tiefbauamt - als Bestandteil 

der öffentlichen Erschließungsanlage in eigener finanzi- 

eller Verantwortung zu planen und durchzuführen. Ziff. 

3. gilt auch für diese Anlagen. Die Zuwendungen gemäß § 

8 Abs. 1 dürfen hierfür verwendet werden." 

Da der Kaufvertrag alle erschließungsvertraglichen Be- 

stimmungen nach dem Muster eines Erschließungsvertrages 

enthält, ist der Abschluß eines zusätzlichen Erschlie- 

ßungsvertrages nicht erforderlich. 

Bezüglich der Altlastenbehandlung ist vor Satzungsbe- 

schluß ein städtebaulicher Vertrag abzuschließen. 

XII. Kosten der Bauleitplanunq 

Entsprechend der zwischen der EWG, handelnd für die 

Stadt Essen, und der LEG im Rahmen des Kaufvertrages 

vom 01.07.1994 geschlossenen Erschließungsvereinbarung 

erfolgt die Herstellung der gesamten Erschließungsanla- 

gen gem. § 127 BauGB'durch die LEG. 



Nach Fertigstellung der neuen Erschließungsanlagen wer- 

den diese unentgeltlich an die Stadt Essen abgetreten 

(vgl. Pkt. XI.2). 

Demzufolge entstehen der Stadt Essen durch die Realisie- 

rung des B-Planes keine Kosten. 

Dezernat für Planung, Amt für Stadtplanung 

Bau und Boden und Bauordnung 

h, vMdd+ 
Dr.-Ing. Wiese-von Ofen 

... .- 
Beigeordnete Amtsleiter 


